
Ortsrecht der Barlachstadt Güstrow

Geschäftsordnung

der Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow

Präambel

Das in dieser Geschäftsordnung gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf männliche,
weibliche und andere Geschlechteridentitäten. Zur besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche

Verwendung weiblicher Sprachformen verzichtet.

§1
Sitzung der Stadtvertretung

(l) Die Stadtvertretung tagt so oft es die Geschäftslage erfordert, jedoch mindestens einmal im
Vierteljahr. Die Stadtvertretung wird vom Präsidenten unverzüglich einberufen, wenn es ein
Viertel der Stadtvertreter, eine Fraktion oder der Bürgermeister unter Angabe des Beratungs-
gegenstandes beantragt.

(2) Die Stadtvertretung wird durch den Präsidenten elektronisch einberufen. Dabei sind Sitzungsort,

Datum und Tageszeit sowie die Tagesordnung anzugeben. Jedes Mitglied kann verlangen, seine
Einladungen schriftlich statt elektronisch zu erhalten.

(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind öffentlich bekanntzugeben. Die Durchführung der

Sitzungen der Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow sowie die der Ausschusssitzungen sind
nicht an einen Tagungsort in den Verwaltungsgebäuden der Barlachstadt Güstrow oder an das

Bürgerhaus gebunden. Tagungsorte müssen im Stadtgebiet liegen und sollen den Kriterien für
öffentliche Sitzungen genügen.

(4) Die Ladungsfrist beträgt mindestens 6 Tage; sie kann in dringenden Fällen verkürzt werden, darf

jedoch 3 Tage nicht unterschreiten. Auf die Dringlichkeit ist in der Einladung aufmerksam zu
machen. Sie ist zu begründen.

(5) Die Beratungsunterlagen zur Tagesordnung sollen in der Regel mit der Einladung, im Ausnahme-
fall vor der Sitzung als Tischvorlage vorliegen. Sie werden sowohl in schriftlicher als auch in
elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

§2
Teilnahme

(l) Wer aus wichtigen Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, verspätet kommt oder eine

Sitzung vorzeitig verlassen muss, hat dies über den Sitzungsdienst dem Präsidenten mitzuteilen.

(2) Verwaltungsmitarbeiter nehmen auf Weisung des Bürgermeisters an den Sitzungen teil. Ihnen
kann der Präsident der Stadtvertretung mit Zustimmung des Bürgermeisters das Wort erteilen.
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(3) Sachverständige können mit Zustimmung der Stadtvertretung beratend teilnehmen.

(4) Mitglieder von Ausschüssen können als Zuhörer an den nichtöffentlichen Beratungen der Stadt-
Vertretung in Angelegenheiten teilnehmen, bei denen sie vorher bereits beratend mitgewirkt
haben.

§3
Medien

(l) Die Vertreter der örtlichen Medien können sich zu den öffentlichen Sitzungen der Stadt-
Vertretung im Ratsinformationssystem informieren. Darin werden die Einladungen mit den
Tagesordnungen sowie die Beschlussvorlagen und Anträge der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt.

(2) Vertretern der örtlichen Medien sind besondere Plätze zuzuweisen.

(3) Bild- und Tonaufzeichnungen der öffentlichen Sitzungen derStadtvertretung durch Presse, Rund-
funk und andere Medien sind zulässig, soweit dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der Stadt-
Vertretung widerspricht. Verwaltungsbeschäftigte und geladene Gäste können ihrer Aufnahme
widersprechen. Anwesende Einwohner und sonstige Zuschauer dürfen nur nach ihrer vorherigen
Einwilligung aufgenommen werden.

§4
Beschlussvorlagen und Anträge

(l) Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen dem Präsidium der
Stadtvertretung vorgelegt werden. Antragsfrist für alle Einbringer ist der Tag der Präsidiums-
Sitzung, 15:00 Uhr. Die Beschlussvorlagen und Anträge sind beim Büro der Stadtvertretung
einzureichen. Das Präsidium berät über die Festlegung der Tagesordnung der Stadtvertreter-
Sitzung. Der Präsident der Stadtvertretung legt im Benehmen mit dem Bürgermeister die Tages-
Ordnung fest.

(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer und klarer Form abzufassen. Sie sind zu begründen. Anträge,
durch die der Stadt Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen, Mindererträge oder Minder-
einzahlungen entstehen, müssen bestimmen, wie die zu ihrer Deckung erforderlichen Mittel auf-
zubringen sind; der Teilhaushalt ist zu benennen.

(3) In die Beschlussvorlagen und deren Erläuterungen sind personenbezogene Daten nur dann auf-
zunehmen, wenn sie für die Vorbereitung der Sitzung und die Entscheidung erforderlich sind.

(4) Der Hauptausschuss koordiniert die Arbeit der Fachausschüsse und legt die Beratungsfolge für
die Ausschüsse fest. Beschlussvorlagen zur Annahme oder Vermittlung von Spenden,
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen werden ohne vorherige Beratung in den Fach-
ausschüssen im Hauptausschuss bzw. in der Stadtvertretung entsprechend der Regelung in der
Hauptsatzung entschieden.
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§5
Tagesordnung

(l) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend Aufschluss geben,
personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nicht enthalten sein. Soweit diese nach der
Hauptsatzung in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in der Tagesordnung
als nichtöffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Die Beratungspunkte sind so zu um-
schreiben, dass dadurch die Nichtöffentlichkeit gewahrt bleibt.

(2) Die Stadtvertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung der Mehrheit aller
Stadtvertreter die Tagesordnung um besonders dringende Angelegenheiten, die keinen Auf-
schub bis zur nächsten Sitzung dulden, erweitern. Mit einfacher Mehrheit können Angelegen-
heiten, die noch nicht beschlussreif sind, von der Tagesordnung abgesetzt oder kann die Reihen-
folge derTagesordnungspunkte geändert werden. Tagesordnungspunkte, die von einer Fraktion,
einem Stadtvertreter oder dem Bürgermeister beantragt worden sind, dürfen nur dann durch
Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung abgesetzt werden, wenn dem Antragsteller zuvor
ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, seinen Antrag zu begründen.

§6
Sitzungsablauf

(l) Die Sitzungen der Stadtvertretungen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge durchzuführen:

l. Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen und der
Beschlussfähigkeit

2. Beschlussfassung über die Tagesordnung

3. Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung der Stadtvertretung

4. Bürgerfragestunde (Dauer: 30 Minuten)

5. Informationen des Präsidenten

6. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt

7. Anfragen der Stadtvertreter (Dauer: 30 Minuten)

8. öffentlicher Teil der Sitzung

9. nicht öffentlicher Teil der Sitzung

(2) Die Sitzungen der Stadtvertretungen beginnen um 18:00 Uhr und sind spätestens um 22:00 Uhr
zu beenden. Ein laufender Beratungsgegenstand ist davon unberührt. Eine Verlängerung über
22:00 Uhr hinaus bedarf der Zustimmung der einfachen Mehrheit der Stadtvertretung.
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§7
Worterteilung

(l) Stadtvertreter und der Bürgermeister, die zur Sache sprechen wollen, haben sich bei dem
Präsidenten der Stadtvertretung durch Handzeichen zu Wort zu melden. Dabei ist eine Redezeit
von max. 8 Minuten einzuhalten.

(2) Der Präsident der Stadtvertretung erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen,
soweit nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten hiervon abgewichen wird. Jeder darf nur
einmal zu einem Tagesordnungspunkt sprechen.

(3) Will der Präsident der Stadtvertretung sich an der sachlichen Beratung beteiligen, hat er die
Leitung der Beratung an seinen Stellvertreter bis zum nächsten Beratungsgegenstand weiter zu
geben.

(4) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der Beratung
befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Diese Wortmeldung hat durch Anheben beider
Hände zu erfolgen. Es darf dadurch kein Sprecher unterbrochen werden.

(5) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. Persönliche
Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtig stellen und persönliche Angriffe ab-
wehren, die während der Beratung gegen den Sprecher erfolgen. Die Redezeit beträgt höchstens
5 Minuten. Bei Stellungnahme der Fraktionen und der Ausschüsse kann der Präsident die Rede-
zeit verlängern.

(6) Bei der Behandlung von Anträgen steht dem Einbringer zu Beginn und Ende der Beratung das
Wort zu.

(7) Wünscht eine Fraktion zu einem Beratungsthema nach der Beschlussfassung eine Stellungnahme
abzugeben, ist diesem Wunsch stattzugeben.

§8
Ablauf der Abstimmung

(l) Über Beschlussvorlagen und Anträge wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen ist vor
der Abstimmung die Beschlussvorlage/der Antrag zu verlesen. Der Präsident stellt die Anzahl der
Mitglieder fest, die

l. der Beschlussvorlage/dem Antrag zustimmen

2. die Beschlussvorlage/den Antrag ablehnen oder

3. sich der Stimme enthalten

und gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Der Präsident der Stadtvertretung stellt das
Ergebnis der Abstimmung fest. Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Ab-
Stimmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.
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(2) Liegen zu den Beschlussvorlagen und Anträgen Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, wird zu-
erst über den Antrag abgestimmt, der von der Beschlussvorlage oder dem Antrag am weitesten

abweicht. Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben diese
den Vorrang. In Zweifelsfällen entscheidet der Präsident der Stadtvertretung über die Ein-

Ordnung dieser Anträge.

(3) Auf Antrag ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Über
die Vorlage bzw. den Antrag ist anschließend insgesamt zu beschließen.

§9
Fraktionen und Zählgemeinschaften

(l) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen des Fraktionsvorsitzenden und seines
Stellvertreters sowie die Mitglieder sind dem Präsidenten der Stadtvertretung durch den

Fraktionsvorsitzenden mitzuteilen. Veränderungen in der Fraktionsmitgliedschaft sind

anzuzeigen. Hierzu hat der jeweilige Fraktionsvorsitzende den Tag des Austritts aus der Fraktion

bzw. den Tag des Beitritts dem Präsidenten der Stadtvertretung mitzuteilen.

(2) Das Ende einer Fraktion kann laut Gesetz durch Ablauf der Wahlperiode und durch Unter-

schreiten der Mindeststärke sowie freiwillige Auflösung erfolgen. Der Tag der freiwilligen Auf-

lösung einer Fraktion muss dem Präsidenten der Stadtvertretung mitgeteilt werden.

(3) Die nach Absatz l und 2 erforderlichen Mitteilungen sind unverzüglich im Büro der Stadt-

Vertretung der Barlachstadt Güstrow abzugeben. Sie bilden die Grundlage für die Gewährung der

Aufwandsentschädigung und der Fraktionszuwendungen.

(4) Die Bildung von Zählgemeinschaften zwischen Fraktionen und fraktionslosen Stadtvertretern

sind dem Präsidenten der Stadtvertretung unverzüglich anzuzeigen. Zählgemeinschaften

zwischen verschiedenen Fraktionen sind nur zulässig, wenn dadurch andere Fraktionen oder

Zählgemeinschaften nicht benachteiligt werden.

(5) Die Mitteilungen und Anzeigen sind schriftlich oder in Textform abzugeben.

§10

Wahlen

(l) Abstimmungen über Personalangelegenheiten, die durch ein Gesetz als Wahlen bezeichnet sind,
erfolgen geheim, sofern ein Stadtvertreter dies beantragt, ansonsten durch Handzeichen.

(2) Soweit eine Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgt, wird das Verhältnis zwischen

den Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren ermittelt.

(3) Bei Wahlen wird aus jeder Fraktion ein Stimmenauszähler bestimmt.

(4) Für Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwenden.
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(5) Sind mehrere Personen zu wählen, so kann die Stadtvertretung diese in einem Wahlgang wählen,
falls kein Stadtvertreter widerspricht.

§11
Zuteilungs- und Benennungsverfahren

(l) Beim Zuteilungs- und Benennungsverfahren werden die Anzahl der Mitglieder der jeweiligen
Fraktion oderZählgemeinschaft jeweils mitderAnzahlderzu besetzenden Sitze multipliziert und
durch die Anzahl aller Mitglieder in Fraktionen und Zählgemeinschaften dividiert. Jede Fraktion
oder Zählgemeinschaft erhält zunächst so viele Sitze wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach
zu vergebende Sitze sind den Fraktionen und Zählgemeinschaften in der Reihenfolge der
höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz l ergeben, zuzuteilen. Bei
gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das Los. (Hare-Niemeyer-Verfahren)

(2) Die Zuteilung der sachkundigen Einwohner erfolgt zuerst an die Fraktion oder Zählgemeinschaft
mit dem höchsten Quotienten nach Absatz l Satz l, dann an die mit den jeweils nächsthöheren
Quotienten, bis alle Gruppen einen sachkundigen Einwohner zugeteilt bekommen haben oder
die Höchstzahl der sachkundigen Einwohner erreicht ist. Bei gleichen Zahlenbruchteilen ent-
scheidet das Los. Sitze für sachkundige Einwohner können auch mit Stadtvertretern besetzt
werden. Es ist zulässig, dass Fraktionen und Zählgemeinschaften untereinander ihre Sitze für
sachkundige Einwohner gegen Sitze für Stadtvertreter tauschen und umgekehrt. Dafür ist eine
Erklärung von beiden Tauschpartnern an den Präsidenten der Stadtvertretung zu richten.

(3) Die Losverfahren werden von dem Präsidenten der Stadtvertretung durchgeführt. Dies geschieht
in öffentlicher Sitzung.

(4) Der Präsident der Stadtvertretung teilt den Fraktionen und Zählgemeinschaften in öffentlicher
Sitzung mit, wie viele Sitze und in welcher Zusammensetzung sie zu besetzen haben.

(5) Die Fraktionen und Zählgemeinschaften erklären innerhalb von zwei Wochen nach der
Mitteilung nach Absatz 4, mit welchen Personen sie die ihnen zugeteilten Sitze besetzen. Die
Erklärung ist an den Präsidenten der Stadtvertretung zu richten.

(6) Die Fraktionen und Zählgemeinschaften haben dem Präsidenten der Stadtvertretung jede
personelle Veränderung innerhalb von einer Woche mitzuteilen.

(7) Die Mitteilungen und Erklärungen sind schriftlich oder in Textform abzugeben.
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§12
Ordnungsmaßnahmen

(l) Der Präsident der Stadtvertretung kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abweichen,
zur Sache rufen.

(2) Mitglieder der Stadtvertretung, die die Ordnung verletzen oder gegen Gesetz oder die Geschäfts-

Ordnung verstoßen, sind vom Vorsitzenden zur Ordnung zu rufen. Nach dreimaligem Ordnungs-
ruf kann der Präsident einen Sitzungsausschluss des Stadtvertreters verhängen.

(3) Stadtvertreter, die zur Ordnung gerufen werden oder gegen die ein Sitzungsausschluss verhängt

wird, können binnen einer Woche einen schriftlich begründeten Einspruch erheben. Der Ein-

Spruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen.

(4) Für die Sitzungen der Stadtvertretung gilt eine Lautlosschaltung von elektronischen Geräten im
Saal.

§13
Ordnungsmaßnahmen gegen Zuhörer

(l) Wer im Zuhörerraum Beifall oder Missbilligung äußert oder Ordnung und Anstand verletzt oder

versucht, die Beratung und Entscheidung der Stadtvertretung auf sonstige Weise zu
beeinflussen, kann vom Präsidenten nach vorheriger Ermahnung aus dem Sitzungssaal verwiesen
werden.

(2) Der Präsident kann nach vorheriger Ermahnung den Zuhörerraum bei störender Unruhe räumen
lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist. Der Präsident kann
bei störender Unruhe die Sitzung aussetzen.

§14

Niederschrift

(l) Über jede Sitzung der Stadtvertretung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Sitzungs-
niederschrift muss enthalten:

l. Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung

2. Namen der anwesenden und fehlenden Stadtvertreter

3. Namen der anwesenden Verwaltungsvertreter, der geladenen Sachverständigen und Gäste

4. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung

5. Feststellung der Beschlussfähigkeit
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6. Anfragen der Stadtvertreter

7. die Tagesordnung

8. Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung

9. den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller, die Beschlüsse und Ergebnisse der
Abstimmung

10. sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (z. B. Bürgerfragestunde)

11. Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit

12. vom Mitwirkungsverbot betroffene Stadtvertreter.

(2) Zur Unterstützung der Niederschrift wird die Stadtvertretersitzung per Tonträger aufgezeichnet.
Die Aufzeichnung ist nach Bestätigung der Niederschrift durch die Stadtvertretung unverzüglich

zu löschen. Die Aufzeichnungen werden nur dem Schriftführer, und bei Unstimmigkeiten über
den Verlauf der Sitzung auf schriftlichen Antrag dem betroffenen Stadtvertreter in Anwesenheit

des Präsidenten oder des Schriftführers zugänglich gemacht.

(3) Die Sitzungsniederschrift ist vom Präsidenten und vom Schriftführer zu unterzeichnen und soll

den Stadtvertretern zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung vorliegen. Sofern innerhalb von 4

Wochen keine Stadtvertretersitzung stattfindet, soll die Niederschrift den Stadtvertretern inner-
halb dieser Frist zugesandt werden.

(4) Die Sitzungsniederschrift ist in der darauffolgenden Sitzung der Stadtvertretung zu billigen, über

Einwendungen und Änderungen ist abzustimmen. Die Veröffentlichung der Niederschrift im
öffentlich zugänglichen Teil des Ratsinformationssystems erfolgt erst nach Beschlussfassung der
Stadtvertretung.

(5) Auf Antrag eines Viertels der Stadtvertreter, einer Fraktion oder des Bürgermeisters wird zu

einzelnen Tagesordnungspunkten ein schriftliches Wortprotokoll gefertigt. Der Antrag muss zu
Beginn des Tagesordnungspunktes gestellt werden.

§15
Anträge zur Geschäftsordnung

(l) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das Verfahren der Behandlung des
Beratungsgegenstandes, nicht auf die Sache beziehen.

(2) Zu den Anträgen zur Geschäftsordnung gehören insbesondere:

l. Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte

2. Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes

3. Antrag auf Vertagung der Sitzung

4. Antrag auf Ausschussüberweisung
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5. Antrag auf Übergang zur Tagesordnung

6. Antrag auf Redezeitbegrenzung

7. Antrag auf Schluss der Aussprache

8. Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung

9. Antrag auf namentliche Abstimmung

10. sonstige Anträge zum Abstimmungsablauf

11. Antrag auf geheime Wahl

(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung ist abzustimmen. Anträge zur Geschäftsordnung gehen
Sachanträgen vor. Sind mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gestellt, so wird zuerst über den

Antrag abgestimmt, welcher der Weiterbehandlung am weitesten widerspricht. Bei einem
Antrag auf Redezeitbegrenzung hat der Präsident der Stadtvertretung vor der Abstimmung die
bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt zu geben.

(4) Anträge zur Geschäftsordnung nach Abs. 2 Nr. 6 und 7 dürfen nur von Stadtvertretern gestellt
werden, die sich nicht bereits zur Sache geäußert haben.

(5) Auf Antrag eines Viertels aller Stadtvertreter oder einer Fraktion wird namentlich abgestimmt.
Geheime Abstimmungen sind unzulässig. § 10 Abs. l bleibt davon unberührt.

(6) Dem Antrag einer Fraktion auf Unterbrechung der Sitzung zwecks Beratung ist stattzugeben. Die
Unterbrechungszeit ist auf max. 10 Minuten begrenzt.

§16

Ausschusssitzungen

(l) Die Geschäftsordnung der Stadtvertretung gilt sinngemäß für die Sitzungen der Ausschüsse der
Stadtvertretung.

(2) Die Niederschriften der Ausschüsse werden allen Ausschussmitgliedern zugeleitet.

(3) Alle Angelegenheiten, die zum Aufgabengebiet eines beratenden Fachausschusses gehören,
sollen im Hauptausschuss bzw. in der Stadtvertretung erst beraten und beschlossen werden,

wenn hierzu eine Empfehlung des Fachausschusses vorliegt.

(4) Wenn ein Gegenstand mehreren Ausschüssen zur Beratung zugewiesen ist, können diese eine
gemeinsame Beratung durchführen. Über den Vorsitz entscheidet, wenn es zu keiner
Verständigung zwischen den Ausschussvorsitzenden kommt, der Präsident der Stadtvertretung.
Die Abstimmungen haben getrennt nach Ausschüssen zu erfolgen.
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§17
Datenschutz

(l) Die Mitglieder der Stadtvertretung und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten
enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen
der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personen-
bezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
natürlichen Person. Hierzu zählen auch Daten, die alleine oder in Kombination mit anderen Daten

eine Zuordnung zu einer bestimmbaren natürlichen Person ermöglichen. Vertrauliche Unter-
lagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche
gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit
vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.

(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung über den Inhalt an Dritte, aus-
genommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den Stellvertreter, ist nicht zulässig.
Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der eigenen Partei bzw. Fraktion, die nicht aufgrund ihrer
Mitgliedschaft in der Stadtvertretung oder dem jeweiligen zuständigen Ausschuss Zugang zu den
vertraulichen Unterlagen erhalten.

(3) Vertrauliche Unterlagen sind zu vernichten bzw. zu löschen, wenn diese für die Aufgaben-
erfüllung nicht mehr benötigt werden. Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschließlich aller
damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die
Niederschrift über die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt
wurde, genehmigt ist. Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spätestens fünf Jahre nach
Abschluss der Beratungen, bei einem Ausscheiden aus der Stadtvertretung oder einem
Ausschuss sofort, dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen.

§18
Auslegung/Abweichungen und Änderungen der Geschäftsordnung

(l) Bei zweifelhaften Fragen über die Geschäftsordnung entscheidet im Einzelfall der Präsident der
Stadtvertretung. Er kann sich mit dem Präsidium beraten.

(2) Von der Geschäftsordnung kann im Einzelnen abgewichen werden, wenn kein Stadtvertreter
widerspricht und keine anderen rechtlichen Bestimmungen dem entgegenstehen.

(3) Änderungen dieser Geschäftsordnung sind mit einfacher Mehrheit möglich.
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§19
In-Kraft-Treten

(l) Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss der Stadtvertretung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 26.04.2012, zuletzt geändert durch Beschluss-Nr.
Vl/0776/18 vom 13.09.2018, außer Kraft.

Güstrow, 1<07.2024
/

AI Ohm
1M

P^ä^ident der Stadtvertretung
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